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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch die Richterin Mag. Brecka über die

Beschwerde des Herrn A. B. gegen den Bescheid des Magistrates der Stadt Wien,

Magistratsabteilung 40, vom 11.09.2019, Zl. …, in einer Angelegenheit des Wiener

Mindestsicherungsgesetzes (WMG), nach Entscheidung einer

Landesrechtspflegerin und einer dagegen erhobenen Vorstellung, zu Recht

erkannt:

Gemäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet

abgewiesen.

Entscheidungsgründe

Mit dem angefochtenen Bescheid des Magistrates der Stadt Wien,

Magistratsabteilung 40 – … wurden die Anträge u.a. des Beschwerdeführers (in

der Folge: Bf) vom 19.08.2019 und vom 26.08.2019 auf Zuerkennung einer

Mindestsicherung abgewiesen. Begründend führte die belangte Behörde im

Wesentlichen aus, dass unter Anrechnung des Einkommens und des verwertbaren

Vermögens der Lebensgefährtin die Bedarfe der Bedarfsgemeinschaft für

mindestens 22 Monate gedeckt seien.
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In seiner dagegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde brachte der Bf im

Wesentlichen vor, dass das Wertpapierdepot seiner Lebensgefährtin gesperrt sei

und daher nicht heranzuziehen sei. Vorgelegt wurde ein Depotauszuge der Bank

vom 1.3.2019, worin hinsichtlich des Depots mit der Nummer …, C. D., eine Sperre

und eine Sachwalterschaft eingetragen ist.

Die belangte Behörde hat den verfahrensgegenständlichen Akt mit Schreiben vom

09.10.2019 dem erkennenden Gericht vorgelegt.

Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien vom 22.10.2019, … wurde die

Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

In der nunmehr eingebrachten Vorstellung bringt der Beschwerdeführer vor, dass

laut einer gerichtlichen Vereinbarung des Bezirksgericht, GZ: …, das

Wertpapierendepot von Frau D. nur zur Absicherung ihres Lebensabends

herangezogen werden dürfe.

Das Verwaltungsgericht hat erwogen:

Der Bf ist österreichischer Staatsbürger und wohnt unbestritten in

Lebensgemeinschaft mit Frau C. D. in Wien, E.-gasse. Der Bf hat weder

Einkommen noch Vermögen. Seine Lebensgefährtin bezieht eine Pension in der

Höhe von EUR 885,47 und besitzt verwertbares Vermögen in der Höhe von

EUR 16.460,41 (Konto und Wertpapierdepot). Der Lebensgefährtin ist eine

gerichtlich bestellte Erwachsenenvertreterin beigestellt, die u.a. auch für die

Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Verbindlichkeiten bestellt wurde.

Gemäß § 27 VwGVG ist Prüfungsumfang des Verwaltungsgerichtes Wien der

angefochtene Bescheid aufgrund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4 VwGVG).

Es war daher zu prüfen, ob die von der belangten Behörde ausgesprochene

Abweisung der Anträge wegen ausreichender Mittel gerechtfertigt ist.

Gemäß § 1 Abs. 3 Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG ist die Zuerkennung von

Leistungen der Wiener Mindestsicherung subsidiär.
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§4 WMG lautet wie folgt:

Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen
§ 4. (1) Anspruch auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung hat, wer

1. zum anspruchsberechtigten Personenkreis (§ 5 Abs. 1 und 2) gehört,

2. seinen Lebensmittelpunkt in Wien hat, sich tatsächlich in Wien aufhält und seinen Lebensunterhalt in Wien
bestreiten muss,

3. die in § 3 definierten Bedarfe nicht durch den Einsatz seiner Arbeitskraft, mit eigenen Mitteln oder durch
Leistungen Dritter abdecken kann,

4. einen Antrag stellt und am Verfahren und während des Bezuges von Leistungen der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung entsprechend mitwirkt.

(2) Ein Anspruch auf Mindestsicherung des Lebensunterhalts und Wohnbedarfs einschließlich Mietbeihilfe
besteht ab einem errechneten Mindestbetrag von fünf Euro monatlich.

(3) Personen, die bereits eine für Erwerbszwecke geeignete abgeschlossene Ausbildung oder eine
Schulausbildung auf Maturaniveau haben und ihre Arbeitskraft allein deshalb nicht voll einsetzen können, weil
sie eine weiterführende Ausbildung absolvieren, steht ein Anspruch auf Leistungen aus der Wiener
Mindestsicherung nicht zu.

§ 7 WMG lautet wie folgt:

Anspruch auf Mindestsicherung des Lebensunterhalts und Wohnbedarfs

§ 7. (1) Anspruch auf Mindestsicherung des Lebensunterhalts und Wohnbedarfs haben volljährige Personen bei
Erfüllung der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 und 2. Der Anspruch auf Mindestsicherung des Lebensunterhalts
und Wohnbedarfs kann nur gemeinsam geltend gemacht werden und steht volljährigen Personen der
Bedarfsgemeinschaft solidarisch zu. Die Abdeckung des Bedarfs von zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden
minderjährigen Personen erfolgt durch Zuerkennung des maßgeblichen Mindeststandards an die
anspruchberechtigten Personen der Bedarfsgemeinschaft, der sie angehören.

(2) Die Zurechnung zu einer Bedarfsgemeinschaft erfolgt nach folgenden Kriterien:

1.
Volljährige Personen, zwischen denen keine unterhaltsrechtliche Beziehung oder Lebensgemeinschaft besteht,
bilden jeweils eine eigene Bedarfsgemeinschaft, auch wenn sie mit anderen Personen in der Wohnung leben
(Wohngemeinschaft), sofern nicht Z 2, 4 oder 5 anzuwenden ist.

2.
Volljährige Personen, zwischen denen eine Ehe besteht oder volljährige Personen, zwischen denen eine
eingetragene Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft besteht und die im gemeinsamen Haushalt leben, bilden
eine eigene Bedarfsgemeinschaft, auch wenn sie mit einem Eltern- oder Großelternteil in der Wohnung leben.

3. Minderjährige Personen im gemeinsamen Haushalt mit zumindest einem Eltern- oder Großelternteil oder mit
einer zur Obsorge berechtigten Person bilden mit diesem oder dieser eine Bedarfsgemeinschaft.

4. Volljährige Personen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr im gemeinsamen Haushalt mit zumindest einem
Eltern- oder Großelternteil bilden mit diesem eine Bedarfsgemeinschaft.

5.
Volljährige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr und volljährige auf Dauer arbeitsunfähige Personen
bilden eine eigene Bedarfsgemeinschaft, auch wenn sie mit einem Eltern- oder Großelternteil in der Wohnung
leben.

(3) Bezieht eine zur Bedarfsgemeinschaft gehörende minderjährige oder volljährige Person bis zum vollendeten
25. Lebensjahr eine Unterhaltsleistung von einer nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Person, eine
Lehrlingsentschädigung oder ein sonstiges Einkommen, die bzw. das die Höhe des für diese Person maßgeblichen
Mindeststandards übersteigt, so ist diese Person bei der Bemessung nicht zu berücksichtigen.
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(4) Ist die Verfolgung von Unterhaltsansprüchen einer minderjährigen Person nicht offenbar aussichtslos oder
unzumutbar und ist die Höhe des Anspruchs nicht gerichtlich festgestellt oder nur frei vereinbart, so ist diese
Person bei der Bemessung nicht zu berücksichtigen.

§ 10 WMG lautet wie folgt:

Anrechnung von Einkommen und sonstigen Ansprüchen
§ 10. (1) Auf den Mindeststandard ist das Einkommen der Person, für die der jeweilige Mindeststandard gilt,

anzurechnen. Bei der Berechnung der Mindestsicherung des Lebensunterhalts und Wohnbedarfs von mehreren
Personen, die eine Bedarfsgemeinschaft bilden, erfolgt die Bemessung für die Bedarfsgemeinschaft. Dabei ist auf
die Summe der heranzuziehenden Mindeststandards die Summe der Einkommen aller anspruchsberechtigten
Personen der Bedarfsgemeinschaft anzurechnen, sofern nicht § 7 Abs. 3 anzuwenden ist. Das Einkommen eines
Elternteils, einer Ehegattin, eines Ehegatten, einer eingetragenen Partnerin, eines eingetragenen Partners, einer
Lebensgefährtin oder eines Lebensgefährten, die nicht anspruchsberechtigt sind, ist jeweils in dem Maß
anzurechnen, das 75 vH des Ausgleichszulagenrichtsatzes nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG abzüglich des
Beitrages für die Krankenversicherung übersteigt.

(2) Als einkommensmindernd zu berücksichtigen sind Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge, die im
Rahmen der gesetzlichen Pflichtversicherung oder bei geringfügiger Beschäftigung geleistet werden.

(3) Nicht als einkommensmindernd zu berücksichtigen sind Zahlungsverpflichtungen, insbesondere in
Zusammenhang mit unterhaltsrechtlichen Beziehungen, der zwangsweisen Eintreibung von Schulden
(Exekutionen) oder einem Schuldenregulierungsverfahren.

(4) Gesetzliche oder vertragliche und der Höhe nach bestimmte Ansprüche der Hilfe suchenden Person auf
Leistungen, die der zumindest teilweisen Deckung der Bedarfe nach § 3 dienen, sind auch dann anzurechnen,
wenn die Hilfe suchende Person diese nicht nachhaltig, auch behördlich (gerichtlich) verfolgt, sofern die
Geltendmachung weder offenbar aussichtslos noch unzumutbar ist. Dies ist von der unterhaltsberechtigten Person
oder ihrer gesetzlichen Vertretung glaubhaft zu machen.

(5) Gesetzliche oder vertragliche und der Höhe nach bestimmte Ansprüche der Hilfe suchenden Person auf
Leistungen, die der zumindest teilweisen Deckung der Bedarfe nach § 3 dienen, sind ohne Berücksichtigung eines
allfälligen Ruhens oder subjektiven Anspruchsverlusts nach vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen fiktiv
anzurechnen, wenn dies auf ein Verhalten der Hilfe suchenden oder empfangenden Person zurückzuführen ist. Die
Bestimmungen des § 15 bleiben davon unberührt.

(6) Von der Anrechnung ausgenommen sind:

1. Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 mit Ausnahme von Zuwendungen aus dem
Familienhospizkarenz-Härteausgleich und Kinderabsetzbeträge nach § 33 Abs. 3 EStG 1988,

2.

Schmerzensgeld, Entschädigungsleistungen für Opfer, Leistungen des Sozialentschädigungsrechts
(Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Opferfürsorgegesetz,
Heeresentschädigungsgesetz, Verbrechensopfergesetz, Impfschadengesetz, Conterganhilfeleistungsgesetz,
Heimopferrentengesetz), sofern es sich nicht um eine einkommensabhängige Rentenleistung mit
Mindestsicherungscharakter handelt,

3.

Pflegegeld nach bundesrechtlichen Vorschriften und andere pflegebezogene Geldleistungen, auch bei Dritten,
denen diese Geldleistungen als Entgelt für deren Pflegetätigkeit zufließen, sofern die Pflegetätigkeit durch
Ehegatte/Ehegattin und deren Kinder, die Eltern, Großeltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, Kinder, Enkelkinder,
Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder, den/die Lebensgefährten/Lebensgefährtin und dessen/deren Kinder,
den/die eingetragene/n Partner/in und dessen/deren Kinder sowie Geschwister, Schwiegereltern und
Schwiegerkinder und nicht zu Erwerbszwecken, erfolgt,

4.

freiwillige Geldleistungen der freien Wohlfahrtspflege oder Leistungen von Dritten, die ohne rechtliche
Verpflichtung erbracht werden, es sei denn diese Leistungen werden bereits für einen ununterbrochenen
Zeitraum von vier Monaten gewährt oder erreichen ein Ausmaß, sodass keine Leistungen nach diesem Gesetz
mehr erforderlich wären,
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5.

Einkünfte, die der Hilfe suchenden Person im Rahmen einer Tagesstruktur oder einer sonstigen
therapeutischen Betreuungsmaßnahme als Leistungsanreiz zufließen (therapeutisches Taschengeld), es sei
denn, diese überschreiten die Höhe des Taschengeldes gemäß § 17 Abs. 3.

§ 12 WMG lautet wie folgt:

Anrechnung von Vermögen

§ 12. (1) Auf die Summe der Mindeststandards ist das verwertbare Vermögen von anspruchsberechtigten Personen
der Bedarfsgemeinschaft anzurechnen.

(2) Soweit keine Ausnahmeregelung nach Abs. 3 anzuwenden ist, gelten als verwertbar:

1. unbewegliches Vermögen;
2. Ersparnisse und sonstige Vermögenswerte.

(3) Als nicht verwertbar gelten:

1. Gegenstände, die zu einer Erwerbsausübung oder der Befriedigung angemessener kultureller Bedürfnisse der
Hilfe suchenden Person dienen;

2. Gegenstände, die als angemessener Hausrat anzusehen sind;

3. Kraftfahrzeuge, die berufsbedingt oder auf Grund besonderer Umstände (insbesondere Behinderung,
unzureichende Infrastruktur) erforderlich sind;

4. unbewegliches Vermögen, wenn dieses zur Deckung des angemessenen Wohnbedarfs der
Bedarfsgemeinschaft dient;

5. verwertbares Vermögen nach Abs. 2 bis zu einem Freibetrag in Höhe des Fünffachen des Mindeststandards
nach § 8 Abs. 2 Z 1 (Vermögensfreibetrag);

6.
sonstige Vermögenswerte, solange Leistungen der Wiener Mindestsicherung nicht länger als für eine Dauer
von sechs Monaten bezogen wurden. Dabei sind alle ununterbrochenen Bezugszeiträume im Ausmaß von
mindestens zwei Monaten innerhalb von zwei Jahren vor der letzten Antragstellung zu berücksichtigen.

Der Begriff der „eigenen Mittel“ ist im Sinne des WMG als Überbegriff für alle Arten

von zufließenden Einkünften sowie vorhandenem Vermögen zu verstehen. Eigene

Mittel sind daher sowohl das Einkommen (egal aus welcher Quelle dieses

entspringt), als auch das vorhandene verwertbare Vermögen aller

anspruchsberechtigten Personen der Bedarfsgemeinschaft.

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft stellt ein von der Gesetzgebung in einzelnen

Bestimmungen anerkanntes und rechtlich geschütztes familienrechtliches

Verhältnis dar. Nach der Rechtsprechung stellt die Lebensgemeinschaft ein der Ehe

nachgebildetes familienrechtliches Verhältnis minderer Art dar und wird in einigen
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Sondergesetzen gleich der Ehe behandelt, wie eben verfahrensgegenständlich im

Wiener Mindestsicherungsgesetz.

Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, dass das Depotvermögen der

Lebensgefährtin „gesperrt sei“, ist auszuführen, diese Sperre bedeutet lediglich,

dass hinsichtlich der Lebensgefährtin eine Vertretung durch einen

Erwachsenenvertreter in Angelegenheiten der Verwaltung von Einkünften und

Vermögen besteht und nur der Erwachsenenvertreter (Sachwalter) über dieses

Vermögen verfügen darf. Einer Verwertung dieses Vermögen steht nichts im Wege.

Die belangte Behörde hat daher völlig rechtsrichtig das Einkommen (§10 WMG)

und das verwertbare Vermögen (§12 WMG) der Lebensgefährtin – dabei ist auch

nicht von Bedeutung, dass der Sachwalter die vermögensrechtliche Verwaltung

ausübt und alleine befugt ist darüber zu verfügen -  angerechnet und ergibt sich

dadurch derzeit keine Leistung.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die ordentliche Revision gegen diese Entscheidung ist unzulässig, da keine

Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der

grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche

Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu

beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche

Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Entscheidung besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde

beim Verfassungsgerichtshof und einer außerordentlichen Revision beim

Verwaltungsgerichtshof. Die Beschwerde bzw. Revision ist innerhalb von sechs

Wochen ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung durch einen

bevollmächtigten Rechtsanwalt abzufassen und ist die Beschwerde beim

Verfassungsgerichtshof und die Revision an den Verwaltungsgerichtshof beim
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Verwaltungsgericht Wien einzubringen. Für die Beschwerde bzw. die Revision ist

eine Eingabegebühr von je EUR 240,-- beim Finanzamt für Gebühren,

Verkehrssteuern und Glücksspiel zu entrichten. Ein diesbezüglicher Beleg ist der

Eingabe anzuschließen.

Ferner besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und

die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Der Verzicht hat zur

Folge, dass eine Revision bzw. Beschwerde nicht mehr zulässig ist. Wurde der

Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines

solchen abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift

widerrufen werden.

Mag. Brecka


